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Begründung:        Stadt Schwedt 
 
 
1. Einwendung gegen die Höhe des Zuschusses für die ubs 
 
Die Stadt Schwedt/Oder wendet sich gegen eine Verringerung des Zuschusses an die 
ubs. 
 
Der Landkreis Uckermark hat auf Grund seines hohen Fehlbedarfes im Haushalt 2003 
sämtliche freiwillige Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen. Eine Beibehaltung des 
Zuschusses in der Höhe des Jahres 2002 ist nicht möglich. Die eingestellten 500 T€ 
stellen aus heutiger Sicht die maximale Größenordnung dar, die der Landkreis im 
Rahmen seiner finanziellen Situation bereitstellen kann. Dieser Zuschuss an die ubs 
soll bis zum Jahre 2010 im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschrie-
ben werden und stellt damit auch an hohes Maß an Planungssicherheit für Schwedt 
und die ubs dar.  
 
 
2. Einwendung gegen die Streichung des Zuschusses für die Musikschule 

Schwedt 
 
Die Stadt Schwedt wendet sich gegen die Streichung des Zuschusses für die Musik-
schule Schwedt. 
 
Der Landkreis Uckermark unterhält in eigener Zuständigkeit eine Musikschule mit Ne-
benstellen in Angermünde und Templin. Damit kommt der Landkreis einer flächende-
ckenden Versorgung in seinem Zuständigkeitsbereich nach. Die Zahlung an die Stadt 
Schwedt stellt insofern eine freiwillige Leistung des Landkreises dar. Der Grund für die 
ursprüngliche Einstellung dieser Mittel war, dass Schüler aus den Umlandgemeinden 
der Stadt Schwedt die Einrichtung nutzen. Der Landkreis hat sich in der Vergangen-
heit an den Kosten, die durch die Umlandschüler verursacht wurden, freiwillig beteiligt. 
Durch die Gemeindegebietsreform ergibt sich aber auch in diesem Punkt eine völlig 
andere Situation. Dieser Zuschuss entfällt auf Grund von Eingemeindungen. 
 
Weiterhin standen auf der Anforderungsliste der Musikschule Schwedt Schüler aus 
Mahlow, Eberswalde, Althüttendorf, Parstein und Berlin. Dieser Zuschuss entfällt    
ebenfalls, da diese nicht zum Landkreis Uckermark gehören.  
 
 
3. Einwendung gegen die Erhöhung der Kreisumlage auf Grund der Übernahme 

der Sporthalle der Grabow–Schule (DS-Nr.: 7/2003) 
 
Die Stadt Prenzlau beantragte den Schulträgerwechsel für drei weiterführende allge-
meinbildende Schulen von der Stadt an den Landkreis Uckermark. Entsprechend 
Brandenburgischem Schulgesetz (BbgSchulG) hat nunmehr der Landkreis Uckermark 
hierzu eine Entscheidung herbeizuführen (vgl. DS-Nr.: 7/2003), wobei die Übernahme 
der Schulträgerschaft lt. Intention Gesetz vorgeschlagen wurde. 
 
Die in diesem Zusammenhang noch zu tilgenden Kredite für die Sanierung von mehre-
ren Schulgebäuden und einzelnen Sportanlagen beziehen sich nicht nur auf einen 
Schulstandort. 
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Weiterhin bildet die zum jeweiligem Schulstandort gehörende Sporthalle bzw. Frei-
sportfläche eine untrennbare Einheit mit der Schule. Außerdem werden diese Sport-
stätten in der regulären Schulzeit ausschließlich durch Schüler der drei zu überneh-
menden Schulen im Sportunterricht genutzt und erst danach erfolgt eine Bereitstellung 
für den Vereins- sowie Freizeitsport im Rahmen gegebener Möglichkeiten. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine ablehnende Haltung bezüglich der Übernahme einer 
Sporthalle mit dazugehöriger Freisportanlage nicht begründet. Beim abgebenden und 
übernehmenden Schulträger erfolgten hierzu im Vorfeld umfassende Betrachtungen, 
wodurch sich der aktuelle Arbeitsstand lt. DS-Nr.: 7/2003 notwendigerweise ergab. 
 
Weitergehende Überlegungen zur Nichtübernahme der Sportstätten und Anmietung 
für den Schulsport sind somit unter Beachtung der konkret gegebenen Ausgangssitua-
tion an den drei Schulstandorten gegenstandslos. 
 
 




